
Gremium: Sitzungsart: Zuständigkeit: Datum: 

Werkausschuss VG öffentlich Entscheidung 01.06.2023 

 

Verfasser: Georg Stein  Fachbereich 4 Eigenbetrieb 

 
 
Tagesordnung: 
 

Ermächtigung zur Ausschreibung und Auftragsvergabe Notversorgungsleitung 
Obermendig im Rahmen der Ersatzwasserversorgung WVZ 

Ausschließungsgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an 
der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben: 

 
Sachverhalt: 
Auf die bisherigen Beratungen wir Bezug genommen. 
 
Nachdem im Dezember 2022 die Zweckvereinbarung zwischen dem Wasserversorgungs-
Zweckverband Maifeld-Eifel (WVZ) und der Verbandsgemeinde Mendig über den Aufbau 
und den Betrieb einer gemeinsamen Ersatzwasserversorgung unterzeichnet wurde, erfolgt 
als nächstes die Umsetzung der fünf Teilmaßnahmen: 

1) Pumpstation Wasserwerk Kruft 
2) Pumpstation Hochbehälter Hochkreuz 
3) Pumpstation Tiefbrunnen Obermendig 
4) Notversorgungsleitung Obermendig 
5) Pumpstation Hochbehälter Gänsehals 

Für die Teilmaßnahme 4 (Notversorgungsleitung Obermendig) wurde zwischenzeitlich der 
entsprechende Förderantrag beim Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und 
Mobilität Rheinland-Pfalz gestellt und die Maßnahme dort auch schon grundsätzlich gebilligt. 
 
Die Planung der Baumaßnahme ist soweit abgeschlossen, dass in kürze die Ausschreibung 
veröffentlicht werden kann. Nach erfolgter Ausschreibung und Submission muss der 
aktualisierte Förderantrag, mit angepassten Investitionskosten, eingereicht werden. Auf 
dieser Grundlage erfolgen dann die weitere Antragsprüfung und die Bewilligung der 
Fördermittel. Die Bewilligung liegt i.d.R. innerhalb von zwei bis drei Wochen vor. 
 
Um ein unnötiges Überschreiten der Bindefrist von 30 Tagen nach erfolgter Submission 
auszuschließen, sollte der Werkleiter zur Auftragsvergabe ermächtigt werden. 
 
 
 
Hinweis zur Finanzierung: 
Mittelansatz in 2023:  
 
Wasserwerk:  Konto-Nr. 0440186 170.000 € 
 
 
 
 
 
 
 



Beschlussvorschlag: 

Der Werkausschuss nimmt den vorgestellten Sachverhalt zustimmend zur Kenntnis. Unter 
dem Vorbehalt einer positiven Förderbewilligung wird der Werkleiter ermächtigt, den Auftrag 
zur Herstellung einer Notversorgungsleitung für Obermendig im Rahmen der 
Ersatzwasserversorgung WVZ an den wirtschaftlich günstigsten Bieter zu erteilen.  

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig     
Zustimmungen    
Ablehnungen     
Stimmenenthaltungen   
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